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Vorsitzenden des Ausschusses  
Soziales & Gesundheit  
Herrn Arnold Norkowsky 
 
 

 

 

Antrag 

Es informiert Sie 
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E-Mail 
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Drucks. Nr. 

Anita Schöler 
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42275 Wuppertal 
 
563-6074 
563-5223 
anita.schoeler@cdu-wuppertal.de 
 
11.11.2002 
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öffentlich 

 
 
 

Zur Sitzung am Gremium 

20.11.2002                  Ausschuss Soziales & Gesundheit  
 
 
 

Sachstandsbericht Arbeitsassistenz SGB IX 
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die CDU-F5raktion beantragt, der Sozial- und Gesundheitsausschuss möge in seiner 
nächsten Sitzung wie folgt beschließen: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, einen Sachstandsbericht über die Umsetzung der durch 
Sozialgesetzbuch IX zum 01.10.2002 w3ingwführten Arbeitsassistenz zu geben.  
Hierbei sollten die Regelungen über den Einsatz von Gebärdendolmetschern in den 
öffentlichen Verwaltungen ( Stadt- Arbeits- und Versorgungsamt) besonders klar dargestellt 
werden.  
 
 
Begründung 

Schwerbehinderte haben nach Art. 1 § 33, Abs. 8 Nr. 3 des SGB IX einen Anspruch auf Hilfe 
zur Erlangung eines Arbeitsplatzes. Die Kosten für die Inanspruchnahme eines notwendigen 
Arbeitsassistenten übernehmen die Rehabilitationsträger bzw. das Integrationsamt.  
 
Hörbehinderte Menschen haben das Recht, die Gebärdensprache  in Verwaltungsverfahren 
der Sozialbehörden, sowie bei der Ausführung aller Sozialleistungen zu verwenden.  Dies 
umfasst den Einsatz von Gebärdendolmetschern oder entsprechend ausgebildeter Personen. 
Die Kosten werden von den Behörden oder dem zuständigen Leistungsträger getragen.  
 
 
Unterschrift 

Günter Pott  
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